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B TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden in Ergänzung zu den zeichnerischen 
Festsetzungen folgende Festsetzungen getroffen: 

B.1 Festsetzungen durch Text 

B.1.1 Art der baulichen Nutzung 

Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO. 

Die Festsetzung befindet sich teilweise im Schutzstreifen der 110 kV-Leitung der EnBW. 
Eine Bebauung dort ist nur in beschränkter Weise und im Einvernehmen mit der EnBW 
möglich. 

Da im Nahbereich der Hochspannungsleitung Auswirkungen auf Personen auftreten 
können, sind keine Nutzungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO zulässig, die einen 
ständigen Aufenthalt von Personen zur Folge haben (§ 1 Abs. 6 BauNVO). 

Ausnahmen nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht 
Bestandteil des Bebauungsplans und daher nicht zulässig. 

Unter Würdigung innerörtlicher Belange sind in Anwendung von § 1 Abs. 5 BauNVO 
Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig. 

B.1.2 Maß der baulichen Nutzung (§§ 16-20 BauNVO) 

Zulässige Grundfläche (§ 19 BauNVO) 

Grundflächenzahl (GRZ) gemäß Einschrieb im Plan als Höchstgrenze. 

Zulässige Geschossfläche (§ 20 BauNVO) 

Geschossflächenzahl (GFZ) gemäß Einschrieb im Plan als Höchstgrenze. 

Höhe der baulichen Anlagen (§ 18 BauNVO) 

Die Höhe der geplanten baulichen Anlagen wird mit einer maximalen Gebäudehöhe 
(GBH) festgesetzt – siehe Planeinschrieb.  

Die Gebäudehöhe ist das Maß von der festgelegten Bezugshöhe (B) bis zum Schnittpunkt 
der größten Dachhöhe mit der Dachhaut bei Satteldächern und der Oberkante Attika bei 
Flachdächern. 

Als Bezugsebene für die Höhe der baulichen Anlagen wird eine Bezugshöhe B in m über 
NN im Bebauungsplan festgesetzt. Die Bezugshöhe ist nicht mit der 
Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) zu verwechseln. Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) 
darf die Bezugshöhe (B) um max. 0,5 m überschreiten sofern die festgesetzte max. 
Gebäudehöhe nicht überschritten wird. Nach unten werden größere Abweichungen 
zugelassen, sofern auch hier die max. Gebäudehöhe eingehalten wird. 

B.1.3 Bauweise (§ 22 BauNVO) 

a – abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO). Eine maximale Gebäudelänge wird 
nicht festgesetzt. 

B.1.4 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO) 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden im zeichnerischen 
Teil des Bebauungsplans durch Baugrenzen dargestellt.  

Zufahrten zu den Grundstücken werden auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zugelassen. 
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B.1.5 Stellplätze, Überdachte Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m.  
§ 21a BauNVO) 

Überdachte Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 21a BauNVO) 
sind auf den Grundstücken nur in den überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  

Nicht überdachte Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen, jedoch nicht innerhalb von festgesetzten Grünflächen und im 
direkten Anschluss an die öffentlichen Verkehrsflächen zulässig. Die Flächen für nicht 
überdachte Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen zu befestigen. 

B.1.6 Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 BauNVO) 

Untergeordnete Nebenanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig. 

B.1.7 Flächen für Rückhaltung/Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1  
Nr. 14 BauGB) 

Wege, Stellplätze, Zufahrten und sonstige zu befestigende Grundstücksfreiflächen sind so 
herzustellen, dass Regenwasser versickern kann (z.B. fugenoffenes Pflaster) oder die 
Entwässerung der Flächen in angrenzende unbefestigte Flächen erfolgt. Ausgenommen 
von dieser Festsetzung sind Lagerflächen. Diese sind mit wasserundurchlässigem Belag 
zu befestigen und an die Schmutzwasserkanalisation anzuschließen. 

Niederschlagswasser von Dachflächen sowie von befestigten Flächen auf den privaten 
und öffentlichen Grundstücken, auf denen kein Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
stattfindet, muss, wo möglich, im Vorhabenraum schadlos über die belebte 
Oberbodenschicht versickert werden oder in Rückhaltebauwerken gesammelt, einer 
Nutzung zugeführt und/oder verzögert in das kommunale Regenwasserkanalsystem 
eingeleitet werden. 

Niederschlagswasser von befestigten Flächen der Grundstücke, auf denen mit 
wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird oder von Flächen mit LKW-Verkehr, darf 
nicht versickert oder einer Nutzung zugeführt und/oder verzögert in das 
Regenwasserkanalsystem eingeleitet werden. 

Umgang mit Oberflächenwasser während der Bauphase - Vermeidungsmaßnahme 

Regenwasser und sonstiges Oberflächenwasser versickert nur langsam in den Boden. 
Um den unkontrollierten Abfluss zu vermeiden, ist eine Wasserhaltung mit Sandfang (z.B. 
Container) und geregelter einer geregelten Ableitung im gesamten Baubereich 
vorzusehen, ggf. werden geeignete Sicherungsmaßnahmen notwendig. 

B.1.8 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Die im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Flächen sind zugunsten der EnBW zur 
Führung einer Hochspannungsleitung zu belasten. 

B.2 Textliche Festsetzungen zur Grünordnung 

B.2.1 Allgemeine grünordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Öffentliche oder private Grünflächen sind vollständig mit Pflanzen zu begrünen und 
dauerhaft zu pflegen. 

B.2.2 Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) mit Standortbindung  

Die Pflanzung von standortheimischen Baumarten ist gem. Plandarstellung vorzunehmen. 
Es gilt die Liste „Gebietsheimische Gehölze in den Gemeinden Baden-Württembergs“ LFU 
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(2002) im Anhang. Es sind Bäume mit einer Mindestwuchshöhe von 12 m zu pflanzen. Bei 
Baumreihen ist auf eine einheitliche Artenauswahl zu achten. Die zu pflanzenden Bäume 
müssen Hochstämme sein. Der Stammumfang muss mindestens 16-18 cm betragen. 
Abgängige Bäume sind gleichwertig zu ersetzen. 

Im Schutzstreifenbereich der 110 kV-Freileitung sind nur Anpflanzungsmaßnahmen 
zulässig, bei denen gewährleistet ist, dass der gemäß der jeweils aktuellen DIN/VDE-
Vorschriften erforderliche Mindestabstand zu den Leiterseilen auch bei Erreichen der 
Endwuchshöhe eingehalten wird. 

Für Bäume im Straßenraum ist eine Baumscheibe von mindestens 6 m² unversiegelt zu 
halten. Der durchwurzelbare Raum muss mindestens 12 m³ umfassen. Die Bäume sind 
durch geeignete Maßnahmen gegen Beschädigung durch Kraftfahrzeuge zu schützen. Die 
exakten Pflanzstandorte sind entsprechend den Erfordernissen der Verkehrssicherheit im 
Rahmen der Bauausführung festzulegen, insbesondere sind die erforderlichen Sichtfelder 
an Kreuzungen und Straßeneinmündungen freizuhalten. 

B.2.3 Sonstige Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen (mind. 20%) sind vollständig mit Pflanzen zu 
begrünen und dauerhaft zu pflegen. Dabei gilt als Minimalanforderung (Pflanzgebote ohne 
genaue Standortbindung): 

- pro angefangene 400 m² Grundstücksfläche ist 1 hochstämmiger Baum zu pflanzen; 

- auf Parkplatzanlagen ist für jeweils 6 Parkplätze 1 hochstämmiger Baum zu pflanzen. 

Trockenmauern in Hangbereichen zur Hangsicherung oder Terrassierung sind im 
erforderlichen Umfang zulässig. 

Bei allen Baumpflanzungen sind die Ausführungen zu „Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a 
BauGB) mit Standortbindung“ ebenfalls zu beachten, um ein vitales und nachhaltiges 
Wachstum zu gewährleisten. Die Liste „Gebietsheimische Gehölze in den Gemeinden 
Baden-Württembergs“ LFU (2002) im Anhang ist hier jedoch nicht zwingend anzuwenden. 

B.2.4 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) mit Pflanzgeboten (§ 9 Abs. 1 Nr. 
25a BauGB) 

Für die weitere Ausarbeitung der folgend aufgeführten Maßnahmen ist eine Fachplanung 
(Landschaftspflegerischer Ausführungsplan und Pflege- und Entwicklungsplan) 
erforderlich. 

Die im Grünordnungsplan „Planungsrechtliche Festsetzungen“ als „Flächen oder 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB) bezeichneten Bereiche sind wie folgt anzulegen: 

Sichtschutz und Schutz vor Lichtemissionen; Biotopverbund, Ortsrandbegrünung; keine 
Nebenanlagen oder Beleuchtung. 

- Für Gehölzpflanzungen gelten die Ausführungen zu Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a 
BauGB). 

- Die Herstellung oder Erhaltung einer artenreichen standortheimischen 
Wiesengesellschaft ist unter Verwendung autochthonen Saatgutes vorzunehmen. 

Die Flächen sind während der Bauarbeiten/Bauphase durch einen Bauzaun zu schützen. 
Eingriffe in den Boden oder das Befahren des Bodens mit Fahrzeugen oder 
Baumaschinen sind hier unzulässig, soweit sie nicht der Geländemodellierung selber 
dienen. Auf die rechtlichen und fachlichen Vorgaben des Bodenschutzes wird explizit 
hingewiesen. 
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B.2.5 Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich des Eingriffs (§9 Abs. 1a BauGB) 

Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dienen der Kompensation von 
Beeinträchtigungen des Naturhaushalts im Plangebiet, insbesondere zum Ausgleich für 
Bodenversiegelung und des Verlustes von Lebensräumen. 

Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich des Eingriffs in die Wiese (LRT 6510) werden 
zum Teil innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans als auch als externe 
Ausgleichsmaßnahme festgesetzt. 

Die umgesetzten Maßnahmen sind dauerhaft, mindestens über einen Zeitraum von 25 
Jahren, durch Pflegemaßnahmen in einem ökologisch funktionsfähigen Zustand zu 
erhalten. 

Festsetzungen als externe Ausgleichsmaßnahme 

noch zu benennen 

B.2.6 Ergänzende Maßnahmen zum Artenschutz gem. § 44 BNatSchG 

Aufhängen von Nistkästen für Vögel nach den Vorgaben der speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung:  

Aufhängen von Vogelnistkästen (jeweils 3 Stück für Star und 4 Stück für Kohlmeise). 
Dabei ist zu beachten, dass die Nistkästen nicht an Objekten angebracht werden, die 
bereits von diesen Arten besetzt sind. Auch dürfen, vor allem im Falle der Meisen, die 
Kästen nicht zu nahe beieinander hängen. 

Fällarbeiten dürfen nur von Oktober bis Februar durchgeführt werden. 

Dabei ist sicher zu stellen, dass sich in den Bäumen keine Fledermäuse befinden 
(Winterquartiere). Ein Fledermausexperte ist hinzuzuziehen. 

 

 

Mühlacker, den 10.04.2019 
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C ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 74 LBO) 

C.1 Gestaltung der baulichen Anlagen 

C.1.1 Dachform und Dachneigung  

Es sind Flachdächer und Satteldächer zulässig. Die Dachneigung darf höchstens 25° 
betragen. 

C.1.2 Dachaufbauten, Dacheinschnitte 

Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind zusammengerechnet bis max. der Hälfte der 
jeweiligen Gebäudelänge zulässig. Vom Ortgang zur seitlichen Gebäudeaußenwand 
müssen Dachaufbauten und Dacheinschnitte einen Abstand von mindestens 1,50 m 
einhalten. Der obere Schnittpunkt des Dachaufbaues muss senkrecht gemessen 0,80 m 
unter der Hauptfirsthöhe liegen. 

C.1.3 Eindeckungsmaterial 

Flachdächer und Dächer mit einer Dachneigung < 15° sind mit einer Substratstärke von 
mind. 10 cm naturnah zu begrünen. 

Die Dacheindeckung muss sofern es sich nicht um Gründächer handelt mit roten bis 
rotbraunen Materialien erfolgen. 

Zur Dachdeckung sind glänzende und reflektierende Materialien mit Ausnahme von 
Dachflächenfenstern, Photovoltaikanlagen und Solaranlagen nicht zulässig. Dachflächen 
aus unbeschichteten Metalldeckungen wie Kupfer, Zink oder Blei sind nicht zulässig. 

C.2 Solaranlagen 

Unter Verweis auf § 1 (6) Punkt 7 f BauGB ist den Belangen des Umweltschutzes 
insbesondere durch die Nutzung von erneuerbaren Energien (Photovoltiaik und 
Solarwärme) sowie einer sparsamen und effizienten Energienutzung Rechnung zu tragen. 

Auf Dächern sind Solaranlagen bis zu einer Höhe von maximal 1,5 m über Oberkante 
Dach (Schnittpunkt der größten Dachhöhe mit der Dachhaut bei Satteldächern bzw. 
Oberkante Attika bei Flachdächern) zulässig. Der Abstand zur Außenwand muss 
mindestens der Konstruktionshöhe der Solaranlagen entsprechen. 

C.3 Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind nur unbeleuchtet und an der Stätte der Leistung zulässig. 
Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sind unzulässig. 

Werbeanlagen müssen dem Gebäude untergeordnet sein. Werbeanlagen an den 
Außenwänden von Gebäuden bis zur obersten Außenwandbegrenzung sind allgemein 
zulässig. 

Freistehende Werbeanlagen sind nur bis max. 5,00 m über Geländeniveau (Oberkante 
der Werbeanlage) zulässig. Werbeanlagen, die von der freien Landschaft aus einsehbar 
sind und von dort aus störend wirken können, sind unzulässig. 

C.4 Einfriedigungen 

Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind nur lebende Einfriedigungen zulässig. In 
Verbindung mit den lebenden Einfriedigungen sind auch Maschendrahtzäune bis 1,30 m 
Höhe zulässig, wenn diese vom öffentlichen Verkehrsraum ausgesehen, hinter den 
lebenden Einfriedigungen angeordnet werden. 
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Im übrigen Gewerbegebiet sind Einfriedigungen in Form von Hecken und Sträuchern, 
sowie mit Maschendraht und Holzzäunen oder Industriegitterzaun mit Übersteigschutz bis 
zu einer Höhe von 2,50 m zulässig. 

C.5 Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen 

Nicht zur Bebauung vorgesehene Flächen sind zu begrünen. 

C.6 Lichttechnische Einrichtungen im Straßenraum und den Freiflächen 

Es sind insektenfreundliche Leuchtmittel zu verwenden: 

- Natriumdampf-Niederdrucklampen oder LED Lampen, 

- insektendicht schließendes Leuchtgehäuse mit einer Oberflächentemperatur < 60 °C. 

- Die Beleuchtungskörper sollen das Licht nach unten gerichtet abstrahlen (Vermeidung 
von Streulicht). 

C.7 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 (3) Nr. 2 LBO handelt, wer den örtlichen 
Bauvorschriften zuwiderhandelt. Zuwiderhandlungen gegen die örtlichen Bauvorschriften 
können gemäß §75 (3) Nr. 2 LBO mit einer Geldbuße geahndet werden. 

 

 

Mühlacker, den 10.04.2019 
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D NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE 

D.1 Grundwasserschutz 

Es ist darauf zu achten, dass keine wassergefährdenden Stoffe (Öle, Treibstoff usw.) in 
den Untergrund bzw. in Gewässer gelangen können. 

Bei unvorhergesehenem Erschließen von Grundwasser muss dies gem. §37 (4) WG dem 
Landratsamt Enzkreis angezeigt werden. Die Bauarbeiten sind dann bis zur Entscheidung 
des Landratsamtes einzustellen.  

Dauerhafte Grundwasserabsenkungen sind nicht zulässig. 

Drainagewasser darf nicht in die Misch- oder Schmutzwasserkanalisation eingeleitet 
werden. 

D.2 Bodenschutz 

Auf die unmittelbar geltenden gesetzlichen Pflichten zur Beachtung der Bestimmungen 
des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) wird hingewiesen. Es gelten folgende 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen in das Schutzgut Boden, die 
i.d.R. bereits in der Objektplanung bzw. Ausschreibung des Bauvorhabens zu 
berücksichtigen sind:  

- Minimierung der Oberflächenversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß, 
Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen. 

- Gezieltes Erdmassenmanagement für die anfallenden Aushubmassen, ökologisch 
sinnvoller Einbau der Oberboden- und Rohbodenmassen in der Nähe des 
Aushubgebietes. 

- Beschränkung der Inanspruchnahme von Boden, Natur und Landschaft auf das 
notwendige Maß und Schutz der Böden außerhalb des Baubereiches vor temporärer 
Inanspruchnahme durch Ausweisen von Tabuflächen und Baulagerflächen, Errichtung 
von Schutzzäunen. 

- Sorgsamer/sachgerechter Umgang mit dem Boden: Verzicht auf befahren nasser 
Böden mit schweren Maschinen (beschränken der Lasteinträge – ggf. 
witterungsbedingter Baustillstand; Anlage von Baustraßen); schichtgerechte 
sachgemäße Behandlung, (Zwischen-) Lagerung (Trennung von Ober- und 
Unterboden) und Wiedereinbau der zwischengelagerten Böden; frühzeitige 
Wiederbegrünung/ Zwischensaat offener Böden – ggf. temporäre Erosionsschutz-
maßnahmen ergreifen; Rückhaltung, Klärung und, wenn möglich, Versickerung von 
Oberflächenwasser. 
Die rechtlichen Vorgaben sowie Normen und Hinweise sind unbedingt zu beachten: 

- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundesbodenschutzverordnung 
(BBodSchV);  

- DIN 18915 – Bodenarbeiten;  

- DIN 18918 – Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen;  

- DIN 19731 (1998): Bodenbeschaffenheit Verwertung von Bodenmaterial; 

- BAFU (2001) Bodenschutz beim Bauen. 

- Sachgem. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im gesamten Baubereich, ggf. 
sind geeignete Sicherungsmaßnahmen vorzusehen (z.B. Abdichtungen zum Schutz 
von Boden und Grundwasser). 

D.3 Naturschutz 

Die Bestimmungen des Naturschutzgesetzes (NatSchG) sind zu beachten.  
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Insbesondere sind bei den vorkommenden geschützten Tierarten deren Brut- und 
Nistzeiten zu beachten. Um die drei Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nrn. 1-3 i.V.m. (5) 
BNatSchG für alle untersuchten Arten und Artengruppen zu umgehen, sollten 
Baumaßnahmen (Vegetationsentfernung und Bodenabtrag) ab 1. Oktober beginnen und 
nicht länger als bis Ende Februar andauern.  

Bei Neubauten ist sicherzustellen, dass für die jeweiligen Vogelarten an geeigneten 
Bäumen oder anderen vertikalen Strukturen bzw. in entsprechenden Gehölzen 
Brutmöglichkeiten neu geschaffen werden. 

Die in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (s. Anlage zur Begründung) 
beschriebenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für Fledermäuse im 
Gewerbegebiet müssen beachtet werden. 

Bei Verwendung von großflächigen, spiegelnden Fassaden ist zur Vermeidung von 
Vogelschlag ein für Vögel wahrnehmbares Vogelschutzglas zu verwenden, bzw. sind 
entsprechende Muster auf dem Glas anzubringen. 

D.4 Umweltbaubegleitung zum Fachgebiet Bodenschutz, Artenschutz und Biotopschutz 

Durch eine Umweltbaubegleitung durch eine Person mit naturschutzfachlichem 
Sachverstand und Kenntnissen der Bauabläufe kann ein fachgerechter Umgang mit den 
Schutzgütern sichergestellt werden. 

Es wird auf das „Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden  -  
Umweltschadensgesetz (USchadG)“ vom 10. Mai 2007 hingewiesen. 

D.5 Biotopplanungen / grünplanerische Fachpläne 

Der GOP verweist verbindlich auf die Berücksichtigung der Inhalte des 
Artenschutzgutachtens bei allen Biotopgestaltungs- und Pflegemaßnahmen sowie 
Biotopmanagementmaßnahmen. 

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) bedürfen einer qualifizierten Fachplanung 
(Landschaftspflegerischer Ausführungsplan und/oder Pflege- und Entwicklungsplan), 
damit der Erfolg der Maßnahmen (prognostizierter Biotop) gewährleistet ist. Insbesondere 
die erfolgreiche Bekämpfung der Neophyten erfordert besondere Fachkenntnis. Der Erfolg 
der Maßnahmen ist im Rahmen der Fachplanung zu überwachen (Monitoring). 

D.6 Pflanzungen 

Das Nachbarrecht ist bei Pflanzungen zu beachten. Fassadenbegrünungen werden 
empfohlen. 

D.7 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung der vorgesehenen Arbeiten Bodenfunde, archäologische 
Funde oder Befunde entdeckt werden, sind diese umgehend dem zuständigen 
Landesdenkmalamt zu melden (§ 20 DSchG). Auf die Bestimmungen des 
Denkmalschutzgesetzes über Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

D.8 Geotechnik 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Gesteinen des Mittleren Muschelkalks, welche teilweise von 
bindigen Sedimenten (Holozänen Abschwemmmassen, Löss) überlagert werden. 

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spalten ist bei 
Anlage von Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu 
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achten. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. 
wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen 
und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der 
Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der 
Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, 
Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

D.9 Altlasten 

Im Bereich des Bebauungsplanes sind keine Altlasten bekannt. Sollten bei Erdarbeiten 
auffällige Verfärbungen, Geruch oder sonstige ungewöhnliche Eigenschaften des 
Aushubmateriales festgestellt werden, sind die Arbeiten einzustellen und das Landratsamt 
Enzkreis Umweltschutzamt unverzüglich zu benachrichtigen. Maßnahmen zur Erkundung, 
Sanierung und Überwachung sind bei Bedarf zuzulassen.  

D.10 Bebauung innerhalb des Sicherheitsstreifens der 110kV-Leitung 

Die Planung der Gebäude ist mit der EnBW abzustimmen, damit die Sicherheitsabstände 
nach der jeweils aktuellen DIN/VDE-Vorschrift eingehalten werden. 

Im Nahbereich von Hochspannungsleitungen können unter anderem Störungen bei 
Computerbildschirmen durch die 50 Hz-Felder entstehen. 

Um die Standsicherheit der Masten nicht zu gefährden, dürfen in einem Radius von 10 m 
vom äußeren sichtbaren Mastfundament Abgrabungen und Aufschüttungen nicht 
vorgenommen werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Bereich der Freileitungen mit Baugeräten oder 
anderen Gegenständen stets ein Abstand von mind. 5,0 m von den Leitungsseilen 
eingehalten werden muss. Dabei ist ein seitliches Ausschwingen der Leiterseile zu 
berücksichtigen.  

Im Schutzstreifenbereich der 110 kV-Freileitung sind nur Anpflanzungsmaßnahmen 
zulässig, bei denen gewährleistet ist, dass ein Mindestabstand zu den Leiterseilen auch 
bei Erreichen der Endwuchshöhe von mindestens 5 m eingehalten wird. 

Soweit Bäume und Sträucher außerhalb des Schutzstreifens stehen oder in den 
Schutzstreifen hineinragen, müssen sie so niedrig gehalten werden, dass der erforderliche 
Mindestabstand von 5 m zu den Leiterseilen eingehalten wird. 

D.11 Hochdrucktrinkwasserleitung der Bodenseewasserversorgung 

Die Hochdrucktrinkwasserversorgungsleitung der Bodenseewasserversorgung verläuft 
entlang der westlichen Gebietsgrenze. Innerhalb des Schutzstreifens (5 m links und rechts 
der Leitungstrasse) sind keine baulichen Anlagen, Geländeveränderungen und die 
Pflanzung von Bäumen zulässig. 

D.12 Planungsgrundlage 

Planunterlage im Maßstab 1:500. Der Bebauungsplan wurde auf der Grundlage von 
Auszügen aus dem Liegenschaftskataster gezeichnet.  

 

Mühlacker, den 10.04.2018 
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ANLAGE 1 (ZU TEXTTEIL ZIFFER B.2) 

Pflanzenliste für Pflanzungen in der freien Landschaft (Wiernsheim Naturraum 123) 

Nach: LFU (2002): Gebietsheimische Gehölze in Baden-Württemberg. Fachdienst Naturschutz  
Tabelle 1: Gebietsheimische Gehölze in den Gemeinden Baden-Württembergs. 
Anwendung der Pflanzenliste in Verbindung mit 12 Tabelle 2: Standorteignung und Verwendung der 
Gehölze. 

Botanischer Name Kurz Deutscher Name  
Acer campestre FAh Feld-Ahorn, Hecken-Ahorn  

Acer platanoides Sah Spitz-Ahorn x 
Acer pseudoplatanus BAh Berg-Ahorn, Wald-Ahorn x 
Alnus glutinosa SEr Schwarzerle x 
Betula pendula Bi Sand-Birke, Weiß-Birke, Warzen-Birke x 

Carpinus betulus Hb Gemeine Hainbuche, Weißbuche x 
Cornus sanguinea Hri Roter Hartriegel  
Corylus avellana Ha Hasel, Haselnuß, Waldhasel  
Crataegus laevigata ZWd Zweigriffliger Weißdorn  

Crataegus monogyna EWd Eingriffliger Weißdorn  
Euonymus europaeus Pf Pfaffenhütchen, Gemeiner Spindelstrauch  
Fagus sylvatica Bu Rot-Buche x 
Frangula alnus Fb Faulbaum  

Fraxinus excelsior Es Gewöhnliche Esche x 
Ligustrum vulgare Lig Rainweide, Liguster  
Populus tremula Zp Zitter-Pappel; Espe x 
Prunus avium Vki Vogel-Kirsche x 

Prunus padus Tki Traubenkirsche  
Prunus spinosa Sc Schlehe, Schwarzdorn  
Quercus petraea TEi Trauben-Eiche x 
Quercus robur SEI Stiel-Eiche, Sornmer-Eiche x 

Rhamnus cathartica Kd Echter Kreuzdorn  
Rosa canina HRo Hunds-Rose  
Rosa rubiginosa WRo Wein-Rose  
Salix alba SiW Silber-Weide  

Salix caprea SaW Sal-Weide  
Salix cinerea GW Grau-Weide,  
Salix purpurea PW Purpur-Weide  
Salix rubens FW Fahl-Weide  

Salix triandra MW Mandel-Weide  
Salix viminalis KW Korb-Weide  
Sambucus nigra SHo Schwarzer Holunder, Fliederbeere  
Sambucus racemosa Tho Trauben-Holunder  

Sorbus domestica Spl Speierling  
Sorbus torminalis Els Elsbeere  
Tilia cordata WLi Winter-Linde x 
Tilia platyphyllos  SLi Sommer Linde x 

Ulmus glabra BUl Berg-Ulme  
Viburnum lantana WS Wolliger Schneeball  
Viburnum opulus GS Schneeball, Gemeiner Schneeball  
 
Fett: Arten des Hauptsortiments 
x: Berücksichtigung der im Forstvermehrungsgesetz (FoVG) definierten Herkunftsgebiete 
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E BEGRÜNDUNG 

 

E.1 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

Die gesamte Fläche des Geltungsbereiches liegt auf der Gemarkung Wiernsheim. Mit 
dem Geltungsbereich überplant ist eine Gesamtfläche von ca. 2,5 ha.  

Die geplanten Baugrundstücke auf den Flurstücken 595 bis 604 sowie Teile von Flurstück 
802 liegen im Außenbereich der Gemarkung Wiernsheim. 

Für das gesamte Plangebiet ist ein Gewerbegebiet (GE) vorgesehen. 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Bebauung der Grundstücke zu 
schaffen, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans durch die Gemeinde erforderlich. Der 
Bebauungsplan wird im Verfahren nach § 2 BauGB aufgestellt. 

Die Fläche ist derzeit im Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche ausgewiesen. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans grenzt direkt an die im 
Flächennutzungsplan dargestellten bestehenden gewerblichen Bauflächen an. 

E.2 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Bei der Ausweisung des Plangebiets handelt es um eine Maßnahme der 
Außenentwicklung. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans sollen im bisherigen 
Außenbereich landwirtschaftlich genutzte Flächen einer gewerblichen Nutzung zugeführt 
werden. Dieser Bereich ist im Flächennutzungsplan bereits als gewerbliche Baufläche 
ausgewiesen. 

Die bauliche Entwicklung des Gewerbegebiets Länderich-Mangelwiesen vollzog sich 
bisher auf Grundlage der Bebauungspläne „Länderich-Mangelwiesen“, rechtskräftig seit 
dem 12.02.1981, „Länderich-Mangelwiesen Erweiterung“, rechtskräftig seit dem 
16.07.1986, „Länderich-Mangelwiesen Änderung“, rechtskräftig seit dem 09.10.1987 und 
„Länderich-Mangelwiesen III“, rechtskräftig seit dem 07.02.1997. Das Gewerbegebiet ist 
entsprechend den Festsetzungen der rechtsverbindlichen Bebauungspläne überwiegend 
bebaut und genutzt. Die Gemeinde Wiernsheim hat sich daher dazu entschlossen, 
zusätzliche Gewerbeflächen zu erschließen. 

Zusammen mit dem bereits bestehenden Gewerbegebiet bildet das Gebiet eine 
städtebauliche Einheit, die zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben und zur örtlichen 
Arbeitsplatzsicherung in der Gemeinde und der Region ihren Beitrag leistet. Mit dem 
Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, die 
Grundstücke dem Markt zur gewerblichen Nutzung zuzuführen. 

E.3 Räumliche und strukturelle Situation 

E.3.1 Lage im Raum 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich aus dem zeichnerischen 
Teil in der Fassung vom 04.03.2019. Er umfasst die Flurstücke 595 bis 604 sowie Teile 
von Flurstück 802 auf der Gemarkung Wiernsheim. Das Gebiet weist eine Gesamtgröße 
von ca. 2,5 ha auf. 

Das Plangebiet wird im Norden durch den Weg in Fortsetzung der Zeppelinstraße 
begrenzt. Im Westen wird das Gebiet durch das Grundstück Flst. Nr. 594 begrenzt, im 
Süden wird es begrenzt durch den Feldweg auf Flurstück 549. Im Osten grenzt die 
bestehende Bebauung des Gewerbegebiets „Länderich Mangelwiesen“ an. 
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E.3.2 Bestand innerhalb des Plangebiets 

Die östliche Hälfte des Plangebiets wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Im Westen 
befinden sich Grünflächen mit einzelnen Obstbäumen. 

Durch das Plangebiet verläuft eine 110 kV-Leitung der EnBW, deren Schutzstreifen in 
eingeschränktem Maße überbaut werden kann. Eine Bebauung ist allerdings nur im 
Einvernehmen mit der EnBW möglich. Da im Nahbereich der Hochspannungsleitung 
Auswirkungen auf Personen auftreten können, sind Gebäude, in denen sich Personen 
dauerhaft aufhalten, nicht zulässig. 

E.3.3 Nachbarschaft und Umfeld 

 

Östlich des Plangebiets grenzt das bestehende Gewerbegebiet „Länderich Mangelwiesen“ 
an. Im Norden, Süden und Westen grenzen Streuobstwiesen und landwirtschaftlich 
genutzte Flächen an. 

Südlich grenzt ein geschütztes Biotop (Pflaumenhecke am Ortsrand W Wiernsheim, 
Biotop-Nr. 171192360039) an das Plangebiet an. Westlich des Plangebiets ist am 
Waldrand ein weiteres Biotop ausgewiesen (Trockenmauer im Gewann ‚Hoher Berg‘ W 
Wiernsheim, Biotop-Nr. 171192360038). 

E.3.4 Planerische Rahmenbedingungen 

Der Regionalplan 2015 des Regionalverbandes Nordschwarzwald weist die Fläche als 
Gewerbe / Industrie Planung aus. 
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E.3.5 Flächennutzungsplan 

Der derzeit gültige Flächennutzungsplan 2025 des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Heckengäu stellt das Plangebiet als Gewerbegebiet dar. 
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E.4 Nutzung und Städtebauliches Konzept 

Das gesamte Gebiet wird entsprechend dem Flächennutzungsplan als Gewerbegebiet 
entwickelt. Die Möglichkeiten der gewerblichen Entwicklung im bestehenden 
Gewerbegebiet ‚Länderich-Mangelwiesen‘ sind weitestgehend abgeschlossen. Mit der 
Ausweisung des geplanten Gewerbegebiets ‚Wammeser‘ werden die Voraussetzungen für 
eine zukünftige Weiterentwicklung dieses Gewerbestandorts in Wiernsheim geschaffen 
sowie der vorhandenen Nachfrage und dem Bedarf an gewerblichen Bauflächen 
Rechnung getragen. 

Da im Nahbereich der Hochspannungsleitung Auswirkungen auf Personen auftreten 
können, werden keine Nutzungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO zugelassen, die einen 
ständigen Aufenthalt von Personen zur Folge haben (§ 1 Abs. 6 BauNVO). 

Durch den Ausschluss von Anlagen für den Einzelhandel, kirchliche, kulturelle, soziale 
und gesundheitliche Zwecke werden unnötige und störende Verkehrsströme in das Gebiet 
verhindert (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB). Aus dem gleichen Grund werden auch 
Vergnügungsstätten ausgeschlossen. 

Im Plangebiet wird innerhalb des GE eine abweichende Bauweise (Baukörper über 50 m 
Länge) zugelassen. 

Um die überbaubare Grundstücksfläche auf ein nutzungsverträgliches Maß zu begrenzen, 
sind die Festsetzungen zur maximal zulässigen Grund- und Geschossflächenzahl 
folgendermaßen festgesetzt: 

Gewerbegebiet GE GRZ 0,8 
   GFZ 1,6. 

Die Festsetzung zur maximalen Gebäudehöhe (GBH = 10 m) gewährleistet eine 
städtebaulich verträgliche Fortentwicklung der bestehenden Siedlungsstruktur im Osten 
und eine Eingliederung des Gebiets in die offene Landschaft in westlicher Richtung. 

Die vorgesehenen Nutzungsfaktoren orientieren sich an den Festsetzungen der 
angrenzenden Bebauungspläne des Gewerbegebiets „Länderich Mangelwiesen“ sowie an 
der dort vorhandenen Bebauung. 

E.5 Erschließung 

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über eine Stichstraße mit Wendehammer in 
Verlängerung der Zeppelinstraße von Nordosten. 

Zur Unterhaltung und Pflege des Entwässerungsgrabens im Osten des Plangebiets wird 
ein Feldweg ausgewiesen. 

E.6 Ver- und Entsorgung 

Die Versorgung des Gebiets erfolgt mit dem Anschluss an das bestehende 
Wasserversorgungssystem der Gemeinde Wiernsheim. 

Die Entwässerung des Gebiets erfolgt getrennt nach Schmutzwasser und Regenwasser. 

E.7 Eingriff/Ausgleich/Begrünung 

Der Einbindung des Plangebiets in die Landschaft sowie der Minimierung des Eingriffs soll 
mit entsprechenden Festsetzungen im zeichnerischen Teil zum Bebauungsplan Rechnung 
getragen werden. Entsprechende Maßnahmen werden im Grünordungsplan sowie im 
Umweltbericht konkretisiert. 



 6

E.8 Wasserwirtschaftlich Belange 

Im Rahmen der Fachplanungen wird den Auswirkungen der zusätzlichen 
Flächenversiegelungen und den damit verbundenen wasserwirtschaftlichen Belangen z.B. 
durch Dachbegrünungen, Retentionen und einer geordneten Regenwasserableitung 
Rechnung getragen. 

E.9 Bodenordnung 

Die vorhandene Grundstücksstruktur erfordert im gesamten Plangebiet eine Neuordnung. 
Zur Bereitstellung der Erschließungsflächen und zur Bildung der Neubaugrundstücke ist 
eine Neuordnung durch eine Umlegung erforderlich 

 

 

Mühlacker, den 10.04.2019 
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BUND 30.01.19 Landesweiter Biotopverbund   

  

Das geplante Gewerbegebiet Wammeser liegt in einem 
für den Biotopverbund vorgesehenen Bereich (siehe 
Daten- und Kartendienst der LUBW) und muss für 
diesen vorbehalten bleiben. Wir fordern detaillierte 
Angaben dazu, wie die Funktionstüchtigkeit des 
Biotopverbundes aufrechterhalten bzw. wiederhergestellt 
werden soll. Grundlage für die Schaffung des 
Biotopverbunds ist der Fachplan Landesweiter 
Biotopverbund einschließlich des Generalwildwegeplans. 
Alle öffentlichen Planungsträger haben bei ihren 
Planungen und Maßnahmen die Belange des 
Biotopverbundes zu berücksichtigen. Die im Fachplan 
Landesweiter Biotopverbund dargestellten 
Biotopverbundelemente sind durch 
Biotopgestaltungsmaßnahmen und durch 
Kompensationsmaßnahmen mit dem Ziel zu ergänzen, 
den Biotopverbund zu stärken. 

Zwischen dem Ortsrand West und dem 
Waldrand westlich von Wiernsheim 
verbleibt ein ca. 250 bis 350 m breiter 
Streifen Offenland (landwirtschaftliche 
Nutzung), der für den Biotopverbund 
verbessernde Maßnahmen genutzt werden 
kann. Eine erhebliche Beeinträchtigung des 
status quo des Biotopverbunds kann aus 
der hier zu betrachtenden 
Flächeninanspruchnahme alleinig nicht 
abgeleitet werden. Maßnahmen zur 
Verbesserung des Biotopverbunds sind 
natürlich jederzeit sinnvoll und können auch 
ausserhalb eines B-Planverfahrens geplant 
und umgesetzt werden. 

Maßnahmen zur Verbesserung 
des Biotopverbunds auf der 
Gemarkung Wiernsheim werden 
ausserhalb dieses B-
Planverfahrens erarbeitet und 
umgesetzt. 

  Eingriffsregelung   

  

Bei dem Vorhabenraum handelt es sich um ein Gebiet 
von allgemeiner bis hoher Bedeutung für den Natur- und 
Landschaftsschutz. Wie es in den Unterlagen weiter 
heißt, besteht eine hohe Schutzbedürftigkeit gegenüber 

 Kenntnisnahme 
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allen Beeinträchtigungen, die so weit wie möglich durch 
geeignete Maßnahmen vermieden werden müssen. Der 
Kompensation erheblicher oder nachhaltiger, nicht 
vermeidbarer Beeinträchtigungen muss besonderes 
Augenmerk gelten. Wie unschwer zu erkennen ist, 
gelingt dies beim Schutzgut Boden, das insbesondere 
durch die baulichen Anlagen in hohem Umfang (ca. 
75%) betroffen ist, nur in geringem Umfang. Hier sind die 
Bodenfunktionen natürliche Bodenfruchtbarkeit, Filter 
und Puffer für Schadstoffe sowie Ausgleichskörper im 
Wasserkreislauf von hoher bis sehr hoher Bedeutung für 
den Naturhaushalt betroffen.  
Die geplanten Baumaßnahmen bedeuten einen 
erheblichen Eingriff in die sehr artenreiche 
Obstbaumwiese mit Baumhöhlen, Äcker und in das 
extensiv genutzte Grünland. Einen adäquaten Ausgleich 
zu finden, ist neben den zwingend erforderlichen 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen eine große 
Herausforderung. Nach Berechnung im 
Grünordnungsplan verbleibt nach Abzug der 
Ersatzmaßnahmen im Gebiet ein Defizit von 321 000 
Ökopunkten, die außerhalb des Geltungsbereichs 
möglichst gleichartig auszugleichen sind.  
Für die externen Ausgleichsmaßnahmen E1-E9 bedarf 
es noch einer konkreteren Planung. Die bisherige 
Darstellung ist zu wenig aussagekräftig.  
Angaben über die genaue Lage und Art der Maßnahmen 
ist genauso erforderlich wie die Benennung der 
Verantwortlichen für die Maßnahmen. Ein Pflegekonzept, 
das auch eine Aussage über die Dauer der Pflege 
enthält und die Eintragung ins Kompensationskataster 
dienen der Klarheit und Rechtsicherheit.   
Wir bitten Sie dazu die entsprechenden Details der 
Maßnahmen und zum Pflegekonzept nachzureichen. 

  

Die geplanten Maßnahmen E2 bis E9 sind Bestandteile 
einer sich noch in Bearbeitung befindlichen 
Pflegekonzeption für die Flur nördlich und westlich von 
Iptingen (BECK UND PARTNER 2016). „Ziel dieser 
Konzeption ist die Erhaltung, Wiederherstellung 
(Sanierung) und langfristige Pflege geschützter oder 
schutzbedürftiger Biotope wie Halbtrockenrasen, 
Magerrasen, Steinriegel, Natursteinmauern, 
Feldgehölze/Hecken, Streuobstwiesen und Andere“. 

 Kenntnisnahme 
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Die Satzung des Bebauungsplans kann erst nach der 
Fertigstellung der Konzeption bzw. nach Festlegung der 
Ausgleichsmaßnahmen beschlossen werden. 

  

Die vorgefundene magere Flachlandmähwiese 
Lebensraumtyp (LRT) 6510 mit einer Fläche von 1,25 
Hektar ist laut europäischer Flora-Fauna-Habitat (FFH)-
Richtlinie als besonders artenreicher Lebensraum 
geschützt und darf nach § 19 Bundesnaturschutzgesetz 
nicht beeinträchtigt werden. Das heißt, dass diese 
artenreiche Wiese gleichartig ausgeglichen werden 
muss. Die vorgeschlagenen Ersatzmaßnahmen E3, E4, 
E7, E8 und E9 reichen hierfür nicht aus. Es ist vielmehr 
ein bisher extensiv genutztes Grünland so zu entwickeln, 
dass sich ein LRT 6510 mindestens der Kategorie C 
entwickelt. Dies kann auch vertraglich mit einem 
Landwirt als Produktionsintegrierte 
Kompensationsmaßnahme (PIK) vereinbart werden. 
Diesbezüglich sollte mit der LUBW Kontakt 
aufgenommen werden, die in 2019 die Kartierung der 
mageren Flachland-Mähwiesen im Enzkreis vornimmt. 
Wir bitten Sie dies nachzubessern. 

 Kenntnisnahme 

  

In der Abhandlung zur Eingriffsregelung fehlen 
Festlegungen zur Pflege und Pflegedauer der 
Ausgleichsmaßnahmen sowie eine Aussage zu den 
dafür Verantwortlichen. Diese Festlegungen sind in den 
Bebauungsplan aufzunehmen. 

 

Ergänzung im B-Plan (B.2.5): 
Die umgesetzten Maßnahmen 
sind dauerhaft, mindestens über 
einen Zeitraum von 25 Jahren, 
durch Pflegemaßnahmen in 
einem ökologisch 
funktionsfähigen Zustand zu 
erhalten. 

  

Im Westen des Plangebiets ist als Ortsrandeingrünung 
ein „Pflanzriegel“ vorgesehen. Mit dieser Festsetzung 
wird eine bessere Einbindung des Baugebietes in die 
angrenzende freie Landschaft und ein Ausgleich der 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes angestrebt. 
Damit diese Hecke auch eine Habitatfunktion für Vögel, 
Kleinsäuger und Insekten erfüllen kann, ist ein 
beidseitiger Saum vorzusehen und eine Gesamtbreite 
von mindestens 8 m Breite anzusetzen. 

Im GOP und UB wird darauf hingewiesen: 
Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB) bedürfen einer qualifizierten 
Fachplanung (Landschaftspflegerischer 
Ausführungsplan und/oder Pflege- und 
Entwicklungsplan), damit der Erfolg der 
Maßnahmen (prognostizierter Biotop) 
gewährleistet ist. Der Erfolg der 
Maßnahmen ist im Rahmen der 
Fachplanung zu überwachen (Monitoring). 
Zur Erfolgskontrolle der CEF-Maßnahme ist 
ein Monitoring durchzuführen. 
 

Kenntnisnahme 
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  SAP   

  

Die artenschutzrechtliche Prüfung bezieht sich auf eine 
überholte Fassung des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG), insbesondere des Paragraphen 44 Abs. 5. 
Hier ist die neueste Fassung dieses Gesetzes zu 
beachten. Wir bitten Sie dies nachzubessern. 

 Kenntnisnahme 

  

Auf eine umfassende Fledermauskartierung wurde trotz 
unseres Einwandes (s. Stellungnahme v. 05.09.2017) 
verzichtet, obwohl aufgrund der Waldnähe und der 
zahlreich vorhandenen Obstbäume mit 
Fledermausvorkommen zu rechnen ist. Nur 
Endoskopieren der Baumhöhlen in der Streuobstwiese 
reicht nicht aus. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das 
Plangebiet Jagdhabitat und Nahrungshabitat der Großen 
Mausohren die u. a. in der evangelischen Kirche in 
Mönsheim ihre Wochenstuben haben. Die Untersuchung 
ist erforderlich, da dieses Gebiet mit negativen Folgen 
für Fledermäuse unwiederbringlich verloren geht. Wir 
fordern daher eine weitergehende Untersuchung. Ein 
Fledermausexperte muss vor Fällung der Höhlenbäume 
hinzugezogen werden und bei der Rodung vor Ort sein. 
Wir empfehlen Christian Dietz, der als 
Fledermausexperte auch die Wochenstuben in 
Mönsheim betreut. 

Es wird nicht angezweifelt, dass im Gebiet 
Fledermäuse vorkommen. Dies ist aufgrund 
der Habitatausstattung durchaus zu 
erwarten und wurde im Gutachten auch 
nicht angezweifelt. Die Vorgehensweise 
entspricht eher einer worst-case-
Betrachtung, um eine Untersuchung zu 
vermeiden, die mit großem Aufwand 
lediglich ein zu erwartendes Ergebnis 
bestätigt. Es ist zu beurteilen, ob 
hinsichtlich dieser Tiergruppe die 
Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 
eintreten. Dies ist nicht zu erwarten.  
Begründung: Die Vorhabenfläche schließt 
unmittelbar an die bestehende Bebauung 
an und umfasst nur eine kleine Fläche. Ein 
großer Anteil davon wird ackerbaulich 
genutzt, hier ist mit einer nur geringen 
Insektenproduktion zu rechnen. Insgesamt 
hat die Vorhabenfläche einen nur sehr 
geringen Anteil an der gesamten 
umgebenden (Obstbaum-
)Wiesenlandschaft. Es ist daher mit sehr 
hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen, 
dass es sich um ein essentielles Teilhabitat 
(Nahrungshabitat) im Sinne des § 44 
BNatSchG für Fledermäuse handelt. Die 
geforderte Sorgfalt und Überwachung bei 
der Fällung der Höhlenbäume wurde im 
Gutachten berücksichtigt. Die mögliche 
Entwertung der Umgebung als 
Nahrungshabitat für Fledermäuse durch 
Beleuchtung wird durch Formulierung 
entsprechender Maßnahmen 
berücksichtigt. Die Belange der 
Fledermäuse hinsichtlich der 
Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 
wurde ausreichend abgearbeitet. 

Kenntnisnahme 
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Im Gebiet und der näheren Umgebung wurden 17 
teilweise stark gefährdete bzw. streng geschützte 
Vogelarten nachgewiesen. Im Gebiet wurden 7 
Baumhöhlen vorgefunden. Dafür sollen lediglich als 
vorgezogener Ausgleich 2 Nistkästen aufgehängt 
werden. Wir fordern nicht nur zwei, sondern mindestens 
vier für Meisen und drei für Stare. In den Obstwiesen 
kommen auch Steinkäuze vor, die offensichtlich aber 
nicht erfasst wurden. In den umliegenden 
Streuobstwiesen müssen daher Steinkauzröhren 
angebracht werden. Die Behauptung, dass die anderen 
Vogelarten ihre Reviere verlagern könnten, zweifeln wir 
an, da die Ausweichreviere meist schon besetzt sind. Die 
Lage der Kästen und Röhren ist ebenso festzulegen wie 
die Reinigung dieser Brutstätten. Offen bleibt die Frage, 
wer das Monitoring bei den CEF Maßnahmen durchführt 
und die ökologische Baubegleitung übernimmt. Wir bitten 
Sie dies zu klären. 

Es wird angezweifelt, dass eine 
Verlagerung von Revieren möglich sei. In 
dem Fall handelt es sich lediglich um ein 
einziges Buchfinkenrevier. Aufgrund der 
Kartierung ist eine Verlagerung durchaus 
möglich. Die beiden Reviere von Kohlmeise 
und Star werden durch entsprechende cef-
Maßnahmen ausgeglichen. Auch hier gibt 
es noch ausreichend Raum für das 
Aufhängen der Nistkästen. 
Es wurden nur 2 Nistkästen als Ausgleich 
gefordert, da nur 2 Höhlen besetzt waren 
und sich in den anderen 5 Höhlen Ameisen 
aufhielten. Die Forderung nach weiteren 
Nistkästen als Ausgleich kann aber 
durchaus nachvollzogen und akzeptiert 
werden (vier Nistkästen für Meisen und drei 
für Stare). 

Punkt 6 der SAP sowie Punkt 
B.2.6 im B-Plan wird 
entsprechend angepasst. 

  

In der saP werden Ameisen erwähnt, die teilweise die 
Baumhöhlen bevölkern. Eine Kartierung der Ameisen, 
die oft in einer Art Symbiose mit bestimmten 
Bläulingsarten leben, ist noch nachzuholen. Genauso die 
vorkommenden Käferarten und Insekten, vor allem 
Wildbienen und Schmetterlinge, die in der artenreichen 
Wiese (LRT 6510) und Obstbaumwiese sehr 
wahrscheinlich vorkommen. 

Für das Untersuchungsgebiet könnte man 
eventuell die beiden Wiesenknopf-
Ameisenbläulinge und den 
Schwarzfleckigen Ameisenbläuling 
vermuten. Auf der Vorhabenfläche konnten 
die Raupenfutterpflanzen nicht 
nachgewiesen werden (Dost, Thymian, 
Wiesenknopf). Begehungen wurden zur 
Flugzeit der Falter durchgeführt, die Arten 
wären im Falle eines Vorkommens erfasst 
worden. Damit sind die Voraussetzungen 
für das Vorkommen der Arten im 
Vorhabengebiet, selbst bei Anwesenheit 
geeigneter Ameisenarten, nicht gegeben. 
Wie im Methodenkapitel angegeben, wurde 
durchaus auf Schmetterlinge und deren 
Raupennahrung geachtet, die 
Begehungstermine hätten die Flugzeiten 
der streng geschützten Arten, 
beispielsweise auch des Großen 
Feuerfalters, abgedeckt. Die 
Schmetterlinge sind daher ausreichend 
berücksichtigt. Weitere Insekten wurden 
nicht bearbeitet, da unter den Wildbienen 
keine streng geschützten Arten 
ausgewiesen sind und Hinweise auf streng 
geschützte Holzkäfer nicht vorliegen. 

Kenntnisnahme 
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Textliche Festsetzungen und örtliche 
Bauvorschriften 

  

  

Solaranlagen müssen als aufgeständerte 
Photovoltaikanlagen mit Dachbegrünung verbindlich 
vorgeschrieben werden. Nur eine Empfehlung reicht 
nicht aus. 

Die Installation von Solaranlagen sowie die 
Dachbegrünung ist abhängig von der 
geplanten Dachneigung der Gebäude. 

Kenntnisnahme 

  

Auch fehlen explizite textliche Festsetzungen zur 
Gestaltung der nicht überbauten Flächen der bebauten 
Grundstücke gemäß § 9 (1) LBO zum Ausschluss von 
„Schottergärten“ (siehe Resolution des LVN vom 
10.11.2018 in der Anlage). 

Zitat aus B-Plan/GOP/UB zu Grünflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr.15 BauGB): „Öffentliche oder 
private Grünflächen sind mit Pflanzen zu 
begrünen und dauerhaft zu pflegen.“ 

Kenntnisnahme 

  

Die Festsetzung von Vogelschutzglas wird sehr begrüßt. 
Die Einhaltung dieser Vorgabe muss aber bei der 
Genehmigung und Umsetzung der Baumaßnahmen 
gefordert bzw. überprüft werden. Wir bitten Sie darum 
festzuschreiben, wer dafür zuständig ist. 

Im Rahmen des Bauantrags wird geprüft, 
ob die Vorgaben des Bebauungsplans 
eingehalten werden. Die Festsetzung der 
Zuständigkeit im Bebauungsplanverfahren 
ist nicht erforderlich. 

Kenntnisnahme 

  
Damit keine Tiere zu Schaden kommen müssen 
engstrebige Schachtabdeckungen sowie engmaschige 
Lichtschachtabdeckungen angebracht werden. 

Aus der SAP haben sich hier keine 
Anforderungen ergeben, die in den 
Bebauungsplan aufgenommen werden 
müssten. 

Kenntnisnahme 

  

Zum Schutz und zur Förderung gefährdeter Arten ist die 
Anbringung von Nisthilfen für Vögel und 
Fledermausquartieren an oder in Gebäudefassaden 
notwendig. 

Darauf wird unter Punkt B.2.6 und D.3 des 
Bebauungsplans hingewiesen. 

Kenntnisnahme 

Netze BW , Bereich Netz TEPM - -   

Landratsamt Enzkreis  
Baurecht 

07.02.19 
Aus bauleitplanerischer Sicht tragen wir die Erweiterung 
des bestehenden Gewerbegebietes mit. Die Planung ist 
aus dem geltenden Flächennutzungsplan entwickelt. 

 Kenntnisnahme 

Naturschutz  

Der Bebauungsplan „Wammeser“ der Gemeinde 
Wiernsheim sieht die Ausweisung von Gewerbeflächen 
am südwestlichen Ortsrand von Wiernsheim an der L 
1135 Richtung Wurmberg / Mönsheim im Außenbereich 
vor. Der räumliche Geltungsbereich des Plangebietes 
weist eine Fläche von 2,5 ha auf und ist aus dem 
rechtskräftigen Flächennutzungsplan heraus entwickelt. 
Das Plangebiet grenzt an das bestehende 
Gewerbegebiet „Länderich-Mangelwiesen“ an. Die 
östliche Hälfte des Plangebietes wird ackerbaulich 
genutzt, der westliche Teil als Grünland mit einzelnen 
Obstbäumen. 

  

  
Schutzgebiete und nach § 30 BNatSchG besonders 
geschützte Biotope sind von der Planung nicht betroffen. 

  

  
Der angeforderte und mittlerweile erstellte Umweltbericht 
mit Grünordnungsplan ist aus naturschutzfachlicher Sicht 

Der Umweltbericht mit GOP wird ergänzt 
und vervollständigt. 

Kenntnisnahme 
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noch zu ergänzen.  Die  Eingriffs- / 
Ausgleichsbilanzierung weist im Schutzgut „Tiere und 
Pflanzen – Biologische Vielfalt“ und im Schutzgut 
„Boden“ ein Kompensationsdefizit in Höhe von 321.000 
Ökopunkten (ÖP) auf, das mit den planexternen 
Maßnahmen E2 bis E9 ausgeglichen werden soll – 
deren Bilanzierung liegt nicht vor (S.75,80 GOP). Die 
Vollkompensation ist daher bilanzierungstechnisch 
nachzuweisen und in den Umweltbericht mit 
Grünordnungsplan vor Beschlussfassung zu integrieren. 
Davon hängt unter anderem ab, ob eventuell weitere 
planexterne Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden. 

  

Die Grundstücksverfügbarkeit bei den planexternen 
Kompensationsmaßnahmen ist gegeben (Eigentümerin 
ist die Gemeinde Wiernsheim). Die ökologische 
Aufwertung ist zu dokumentieren und die dauerhafte 
Bewirtschaftung bzw. Pflege der planexternen 
Kompensationsmaßnahmen ist sicherzustellen. 

 Kenntnisnahme 

  

Die Untere Naturschutzbehörde (UNB) des Enzkreises 
stellt sich zur Verfügung, das mit der Erstellung der 
Pflegekonzeption beauftragte Ingenieurbüro fachlich zu 
beraten (Ansprechpartner bei der UNB ist Herr Hemsing, 
er ist erreichbar unter Tel.Nr. 07231/308-9436). 

 Kenntnisnahme 

  

Die im Umweltbericht mit Grünordnungsplan 
aufgezeigten Vermeidungsmaßnahmen (M1 bis M 10) 
sowie die planinternen Ausgleichsmaßnahmen (A1 bis 
A3) sind zwingend umzusetzen. Dabei ist die Maßnahme 
A3 (Aufhängen von 2 Nistkästen für Kohlmeise und Star) 
zugleich eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme zur 
Sicherung der ökologischen Funktionalität (sog. CEF-
Maßnahme). 

 Kenntnisnahme 

  

Mit dem angestrebten Monitoring der planinternen und –
externen Ausgleichsmaßnahmen ist eine Ökologische 
Baubegleitung (ÖBB) zu beauftragen. Das Monitoring 
kann auch durch ein qualifiziertes Ingenieurbüro 
durchgeführt werden. Die Kontaktdaten der ÖBB bzw. 
des Auftragnehmers (Fachbüro) ist der UNB 
unaufgefordert mitzuteilen. 

 Kenntnisnahme 

  

Durch die planexternen Kompensationsmaßnahmen, wie 
z.B. die geplante Umwandlung von Sukzessionsflächen 
in Kalkmagerrasen auf den Flurstück-Nr. 18133, 18131 
im Gewann „Täle“ und der geplanten Instandsetzung von 
Trockenmauerabschnitten im Bereich des Weges 
„Wiernsheimer Steige“ auf Flurstück-Nr. 18119 ist nach 

 Kenntnisnahme 
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Einschätzung der UNB ein mindestens 3-jähriges 
Monitoring nach Abschluss der Bautätigkeiten 
einzuplanen. 

  

Die artenschutzrechtlichen Untersuchungen waren 
bereits Gegenstand der Stellungnahme der UNB vom 
07.09.2017 [Vorentwurf / artenschutzrechtliche Prüfung 
(saP)]. An dieser Stelle wird auf die dort getroffenen 
Aussagen verwiesen. 

 Kenntnisnahme 

Umweltamt  Immissionsschutz   

  

Wie bereits in unserer vorhergehenden Stellungnahme 
vom 01.09.2017 angeführt, befindet sich die Bebauung 
teilweise im Schutzstreifen der 110 kV-Leitung der 
EnBW. Eine Bebauung dort ist nur in beschränkter 
Weise und im Einvernehmen mit der EnBW möglich. 

Darauf wird unter Punkt B.1.1 des 
Bebauungsplans hingewiesen. 

Kenntnisnahme 

  
Ansonsten bestehen aus Sicht der Gewerbeaufsicht 
keine Bedenken. 

 Kenntnisnahme 

  Grundwasser- , Bodenschutz und Altlasten   

  

Unsere Belange wurden in die Unterlagen eingearbeitet. 
Eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung wurde für das 
Schutzgut Boden durchgeführt und ist plausibel. Weitere 
Anmerkungen bestehen von unserer Seite nicht. 

 Kenntnisnahme 

  
Kommunle Abwasserbeseitigung und 
Oberflächengewässer 

  

  

Zu o.g. Bebauungsplan wird auf die am 01.09.2017 
erfolgte Stellungnahme Bezug genommen. Gegenüber 
den damals vorliegenden Unterlagen wurden zwar in den 
Punkten B 1.6, B 2.4 und C 5 die Formulierungen 
dahingehend geändert, dass keine wasserdurchlässigen 
Beläge für Lagerflächen mehr vorgeschrieben werden. 
Dies sind notwendige Änderungen. Sie reichen jedoch 
nicht aus um eine gesicherte Erschließung des Gebiets 
bezüglich der Entwässerung sicherzustellen. 

 Kenntnisnahme 

  

Nicht nachvollziehbar ist weshalb in Punkt C 1.1 nur 
noch bis zu einer Dachneigung von 5° eine 
Dachbegrünung vorgeschrieben werden soll (vorher < 
15°). Der GOP sieht in Punkt 6.1 weiterhin 15° vor, was 
auch nach Expertenangaben problemlos möglich ist. 

 

Punkt C.1.1 der Örtlichen 
Bauvorschriften wurde zurück 
geändert auf eine 
Dachbegrünung bis zu einer 
Dachneigung von 15°. 

  

In der Abwägungstabelle wird zu unseren Anmerkungen 
bezüglich der Entwässerung angegeben, dass diese im 
Zusammenhang mit der Entwässerungsplanung 
beachtet würden. Da die Entwässerungsplanung auch 
Einfluss auf die Festsetzungen des Bebauungsplans 
haben kann, wird noch einmal ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass das Wasserrechtsverfahren für die 

 

Die Unterlagen für das 
Wasserrechtsverfahren werden 
erarbeitet, sodass die 
Entwässerungsplanung vor 
Rechtskraft des 
Bebauungsplans abgeschlossen 
werden kann. 
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Entwässerungsplanung vor Rechtskraft des 
Bebauungsplans abgeschlossen sein muss.  
Darin muss enthalten sein: 
• Nachweis der Entwässerung von Flächen mit 
behandlungsbedürftigem Oberflächenwasser 
• Nachweis der Entwässerung von Flächen mit nicht 
behandlungsbedürftigem Oberflächenwasser 
• Einfluss auf die weiterführenden 
Entwässerungsanlagen (Regen- und 
Mischwasserkanäle, RRB, RÜB , Kläranlage) 
• Maßnahmen zur Vermeidung von Überflutungen des 
Baugebiets durch Abflüsse aus den angrenzenden 
Außengebieten, auch bei Starkregenereignissen. 

Amt für nachhaltige Moblität  
Gegen das vorgenannte Bebauungsplanverfahren 
bestehen aus straßenbaulicher Sicht grundsätzlich keine 
Bedenken und Einwendungen. 

 Kenntnisnahme 

Verkehrsamt  

Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken und 
Einwendungen. 
Auf die Hinweise unsere Stellungnahme vom 25.08.2017 
wird verwiesen: 
- Wir empfehlen zur gefahrlosen Querung der Fußgänger 
für ausreichende Beleuchtung zu sorgen 
- Wir empfehlen für ausreichende Parkfläche 
insbesondere auch für (wartende) LKW’s (Breite) zu 
sorgen – parken im Bereich der Stichstraße sollte aus 
diesem Grund nicht zugelassen werden 

 Kenntnisnahme 

Landwirtschaftsamt  

Zu o.g. Bebauungsplan haben wir keine 
agrarstrukturellen und/oder landwirtschaftlichen 
Bedenken oder Anregungen vorzubringen. Im Übrigen 
verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 
11.08.2017, die inhaltlich volle Gültigkeit besitzt. 

 Kenntnisnahme 

  

In unserer folgenden Äußerung sind zwar 
landwirtschaftliche Belange nicht betroffen, jedoch 
äußern wir uns aus fachlicher Sicht zur 
Ausgleichsmaßnahme E 1: Im straßenbegleitenden 
Bereich (parallel zur Bebauung) sollten auf keinen Fall 
Obsthochstämme gepflanzt werden, da die 
Standortfaktoren in diesem Bereich extrem ungünstig 
sind. Allenfalls sollten Wildobstarten wie Vogelkirsche 
oder Speierling gepflanzt werden. Sehr viel günstiger 
wären allerdings einheimische Laubbäume. 

 Kenntnisnahme 

Vermessungs- und 
Flurneuordnungsamt 

 
Aus Sicht des Vermessungs- und 
Flurneuordnungsamtes bestehen keine Bedenken und 
Anregungen. 

 Kenntnisnahme 
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Entwicklung des Gewerbegebietes „Wammeser“ in Wiernsheim 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 BNatSchG 

1 Veranlassung 

Am südlichen Ortsrand von Wiernsheim soll nordwestlich der Wurmberger Straße ein 

bestehendes Gewerbegebiet erweitert werden. Dadurch sind Eingriffe in Natur und Landschaft 

– in diesem Falle Acker, Grünland und Obstbäume- erforderlich. Das Vorhaben kann zu bau-, 

anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft führen sowie 

Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG erfüllen.  

Zur Klärung der Fragestellung wurden die Europäischen Vogelarten, Fledermäuse und 

Reptilien als planungsrelevante Tiergruppen ausgewählt. Der vorliegende Bericht soll mögliche 

Beeinträchtigungen von Individuen, Populationen sowie Lebens- und Fortpflanzungsstätten 

aufzeigen und gegebenenfalls Lösungsmöglichkeiten erarbeiten. 

 

2 Untersuchungsgebiet - Lage und Ausstattung 

Das Vorhabengebiet liegt am südlichen Ortsrand von Wiernsheim angrenzend an ein 

bestehendes Gewerbegebiet. Es besteht etwa zur Hälfte aus Acker (2016 wurden Erbsen 

angebaut) und zur Hälfte aus Grünland. Letzteres wird extensiv gemäht und ist sehr artenreich. 
Im Nordwesten stehen auf kleiner Fläche einige Obstbäume. Diese weisen mehrere Höhlen auf.  

In der Umgebung herrschen extensiv genutzte Obstbaumwiesen vor, die ebenfalls artenreich 

und mit Baumhöhlen ausgestattet sind. Kleinflächig gibt es Ackernutzung, intensivere 

Freizeitnutzung und Gehölze (auch wegbegleitend). Das Untersuchungsgebiet ist im Westen, 

Süden und Südosten umgeben von Wald, der Übergang wird stellenweise durch Gebüsch und 

eine saumartige Vegetation vermittelt. Befestigte und unbefestigte Wege dienen der 

Erschließung des Gebietes. 

 

Abb. 1: Vorhabengebiet 

(blau umrandet) und 

Umgebung, geschützte 

Biotope (magenta) 

 

2 geschützte Biotope nach § 33 Naturschutzgesetz Baden-Württemberg sind ausgewiesen: 

 1-7119-236-0039 Pflaumenhecke w Wiernsheim unmittelbar südlich angrenzend an das 

Vorhabengebiet 

 1-7119-236-0030 Trockenmauer im Gewann „Hoher Berg“ w Wiernsheim am Waldrand 

westlich des Vorhabengebietes. 
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3 Methoden 

Begehungen des Gebietes fanden am 01.03.2016, 30.03.2016, 14.04.2016, 09.05.2016, 
09.06.2016, 11.07.2016 und am 29.08.2016 statt. Die fünf Begehungen bis einschließlich zum 

09.06.2016 begannen in den frühen Morgenstunden während der Zeit höchster Gesangsaktivität 

der Vögel. Jeweils wurden Ort und Aktivität der beobachteten Vögel notiert, wobei besonders 

auf revieranzeigendes (Gesang, Kampf) oder brutanzeigendes (Eintrag von Futter und 

Nistmaterial, Beobachtung von Jungvögeln, Nestern) Verhalten geachtet wurde. 

Aus den einzelnen Beobachtungen wurde eine Revierkarte erstellt (Abb. 2). Ein Revier wurde 

vermerkt, wenn mehrmals revieranzeigendes oder einmalig brutanzeigendes Verhalten 

beobachtet wurde. 

An einigen Stellen, z.B. Wegböschungen, Holzstapeln, Ruderalstandorten oder am Siedlungs-

rand könnte die Zauneidechse (Lacerta agilis) als streng geschützte Art vorkommen. Nach ihr 

wurde bei jeder Begehung mit geeigneter Witterung (warm, sonnig, windstill) gesucht. Erfolg-

versprechend ist die Suche am späten Morgen bzw. frühen Vormittag bei beginnender 
Erwärmung. Dann sind Zauneidechsen verhältnismäßig gut zu beobachten, wenn sie exponiert 

auf ihren Sonnplätzen liegen. Durch gezieltes Aufsuchen geeigneter Orte wie Holzstapel, 

Steinhaufen und ähnlichen Strukturen und durch Umwenden von Folien, Blechen oder größeren 

Rindenstücken können die Tiere aufgespürt werden. Auch später am Tage sind Eidechsen bei 

entsprechenden Temperaturen zu beobachten. Auf jahres- und tageszeitliche Aktivitäts-

schwankungen ist dabei zu achten. 

Auf eine umfassende Fledermauskartierung wurde verzichtet. In dieser Situation (Siedlungs-

nähe, Waldnähe, Obstbaumwiesen) ist mit Fledermausvorkommen zu rechnen, die Betroffen-

heit sollte geprüft werden. Da die Möglichkeit besteht, dass Fledermäuse in den Baumhöhlen 

des Vorhabengebietes oder der unmittelbaren Umgebung wenigstens zeitweise Quartiere 

beziehen, wurden Baumhöhlen der betroffenen sowie der in unmittelbarer Umgebung 

stehenden Bäume mittels Endoskop auf die Anwesenheit von Fledermäusen untersucht. Diese 

Vorgehensweise hat sich auch bereits andernorts als zielführend erwiesen. 

Im Zuge der Begehungen wurde auch auf weitere planungsrelevante Arten geachtet, z.B. auf 

streng geschützte Schmetterlinge bei Vorkommen entsprechender Raupennahrung. 

Während der Begehungen konnte festgestellt werden, dass das vorhandene Grünland 

möglicherweise zum Lebensraumtyp „Magere Flachlandmähwiese“ gezählt werden muss. Um 
die naturschutzrechtlich korrekte Vorgehensweise bei der Kompensationsplanung zu wählen, 

wurde das Grünland genauer untersucht. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Europäischen Vogelarten 

Im gesamten untersuchten Gebiet (Offenland und angrenzender Waldrand westlich der Wurm-

berger Straße) wurden 17 Vogelarten nachgewiesen. Hinzu kommen in den angrenzenden 

Waldbereichen Waldlaubsänger, Eichelhäher, Mäusebussard, Ringeltaube, Buntspecht, Grau-

specht, Rabenkrähe und Zaunkönig. Einige dieser Arten können als Nahrungsgäste auch im 

Offenland angetroffen werden.  

Feldschwirl, Gartenrotschwanz, Goldammer, Haussperling und Star stehen auf der Vorwarn-

liste Baden-Württembergs; der Haussperling auch auf der Vorwarnliste der BRD. Der 

Grauspecht gilt bundesweit als stark gefährdet, er steht gemeinsam mit dem Neuntöter in 

Anhang I der Vogelschutzrichtlinie. Der Waldlaubsänger ist in Baden-Württemberg stark 

gefährdet. Grün- und Grauspecht sind nach Bundesartenschutzverordnung streng geschützt. 

Alle nachgewiesenen Arten sind europäische Vogelarten im Sinne des § 44 BNatSchG. 

Abb. 2: Europäische Vogelarten - Revierkarte 

 

*  = vermuteter Revierstandort der jeweiligen Art 
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Tab. 1: Europäische Vogelarten – Nachgewiesene Arten im Untersuchungsgebiet 

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name  Rote Liste Anhang 

I Ba.-Wü. BRD 

Amsel  Turdus merula  - - - 

Blaumeise  Parus caeruleus  - - - 

Buchfink  Fringilla coelebs  - - - 

Feldschwirl  Locustella naevia  V - - 

Gartenrotschwanz  Phoenicurus phoenicurus  V - - 

Goldammer  Emberiza citrinella  V - - 

Grünfink  Carduelis chloris  - - - 

Grünspecht  Picus viridis  - - - 

Haussperling  Passer domesticus  V V - 

Hausrotschwanz  Phoenicurus ochruros  - - - 

Heckenbraunelle  Prunella modularis  - - - 

Kohlmeise  Parus major  - - - 

Mönchsgrasmücke  Sylvia atricapilla  - - - 

Neuntöter  Lanius collurio  V - X 

Rotkehlchen  Erithacus rubecula  - - - 

Star  Sturnus vulgaris  V - - 

Zilpzalp  Phylloscopus collybita  - - - 

 

Das Arteninventar des untersuchten Gebietes entspricht den Erwartungen an eine ausgedehnte 

Obstbaumwiesenlandschaft mit artenreichem Grünland und zahlreichen Baumhöhlen in 

Siedlungs- und Waldnähe. Als typische Höhlen- bzw. Nischenbrüter kommen Blaumeise, 

Kohlmeise, Star, Grünspecht, Gartenrotschwanz und Hausrotschwanz vor. Der Hausrot-

schwanz besiedelt zusammen mit dem Haussperling auch die Gebäude des benachbarten 

Gewerbegebietes. Auch eine Brut des im Jahr 2016 in den umgebenden Wäldern nachge-

wiesenen Buntspechts in den Obstbaumwiesen ist in manchen Jahren durchaus möglich. 

In Hecken- bzw. höherwüchsiger Stauden-Vegetation am Waldrand wurden Mönchsgras-

mücke, Zilpzalp, Heckenbraunelle, Neuntöter und Feldschwirl beobachtet. Ebenfalls in Hecken 

brütet die Goldammer.  

Dichtere Gehölzvegetation besiedelt das Rotkehlchen, ebenso die Amsel, die an ent-

sprechenden Stellen auch im Siedlungsgebiet vorkommt. 

Der Grünfink sang auf einem Baum am Waldrand nahe der Siedlung.  

Der Buchfink lebt auf Bäumen an verschiedenen Stellen des Gebietes. Er kommt in den 

Obstbaumwiesen, im Siedlungsbereich und im angrenzenden Wald vor. 

Im Vorhabengebiet wurden Buchfink, Kohlmeise und Star nachgewiesen, unmittelbar 

angrenzend gibt es weitere 2 Buchfinkenreviere, 2 Kohlmeisenreviere, 1 Starenrevier sowie 2 

Amselreviere und jeweils eines von Haussperling, Goldammer, Hausrotschwanz und 

Blaumeise. 
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Obwohl die Bäume im Vorhabenbereich mehrere Höhlen aufweisen, war lediglich eine davon 

von einer Kohlmeise besetzt. Über die Ursache kann nur spekuliert werden, möglicherweise 
sind die Ameisen die Ursache, welche die meisten Höhlen zahlreich bevölkerten. 

 

4.2 Reptilien 

Im Vorhabengebiet und auch in der weiteren Umgebung konnten keine Reptilien beobachtet 

werden. Es wäre hier vor allem mit der streng geschützten Zauneidechse (Lacerta agilis) zu 

rechnen, die am Siedlungsrand, in den Obstbaumwiesen mit Holzstapeln, Totholzablagerungen 

oder an den sonnigen Wegböschungen durchaus zu erwarten wäre. Intensive Nachsuche, vor 

allem an den als Sonnplatz oder Versteck (unter Planen) geeigneten Stellen, erbrachte keine 

Nachweise. Da ab dem 30.03.2016 insgesamt 6 Begehungen während der jahres- und 

tageszeitlich günstigen Aktivitätsphase der Zauneidechse durchgeführt wurden, kann aus 

fachgutachterlicher Sicht das Vorkommen der Zauneidechse mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 

ausgeschlossen werden. 

 

4.3 Fledermäuse 

Auf eine umfassende Fledermauskartierung wurde verzichtet. Zwar ist in dieser Situation 

(Siedlungsnähe, Waldnähe, Obstbaumwiesen) mit Fledermausvorkommen zu rechnen, jedoch 

wären diese durch das Vorhaben lediglich durch Quartierverlust betroffen. Das Vorhabengebiet 

nimmt im Verhältnis zur Gesamtfläche der Obstbaumwiesen und des Grünlandes beiderseits 

der Wurmberger Straße nur einen sehr geringen Teil ein. Es ist daher aus fachgutachterlicher 

Sicht auszuschließen, dass essentielle Nahrungshabitate oder Flugstraßen vernichtet werden. Es 

besteht jedoch die Möglichkeit, dass Fledermäuse in den Baumhöhlen des Vorhabengebietes 

oder der unmittelbaren Umgebung wenigstens zeitweise Quartiere beziehen. Daher wurden 

Baumhöhlen der betroffenen sowie der in unmittelbarer Umgebung stehenden Bäume mittels 

Endoskop auf die Anwesenheit von Fledermäusen untersucht. 

Das mehrfache Endoskopieren der zugänglichen Baumhöhlen im Vorhabenbereich und der 
unmittelbaren Umgebung ergab keine Hinweise auf die Nutzung durch Fledermäuse. Dennoch 

besteht die Möglichkeit, dass eine wenigstens zeitweise Nutzung als Quartier stattfindet. 

Möglicherweise sind die in den meisten der untersuchten Bäume zahlreich beobachteten 

Ameisen die Ursache für die fehlende Nutzung der Höhlen durch Fledermäuse. 

 

4.4 Grünland 

Das Grünland wird extensiv bewirtschaftet. Es wird ein- bis zweimal jährlich gemäht, eine 

Düngung konnte während der Begehungen nicht festgestellt werden und wird sicher nicht sehr 

intensiv betrieben. Entsprechend artenreich ist die Vegetation ausgebildet. Es wurden die 

folgenden 34 Pflanzenarten notiert. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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Tab. 2: Im Grünland der Vorhabenfläche nachgewiesene Pflanzenarten 

Wissenschaftlicher Deutscher Name Soziologische 

Verhalten1 

Achillea millefolium Gewöhnliche 

Wiesenschafgarbe 

5.42 

Ajuga reptans Kriechender Günsel X 

Arrhenatherum elatius  Glatthafer 5.421 

Bellis perennis Ausdauerndes 
Gänseblümchen 

5.42 

Calystegia sepium Gewöhnliche Zaunwinde 3.52 

Campanula rotundifolia Rundblättrige 
Glockenblume 

X 

Centaurea jacea  Wiesen-Flockenblume 5.3 

Crepis biennis Grüner Pippau 5.421 

Dactylis glomerata Wiesen-Knäuelgras X 

Festuca pratensis Wiesen-Schwingel 5.4 

Festuca rubra Echter Rotschwingel 5.4 

Galium album Weißes Wiesenlabkraut 5.421 

Geranium pratense Wiesen-Storchschnabel 5.421 

Helicotrichon pubescens Flaumiger Wiesenhafer 5.42 

Heracleum sphondylium Wiesen-Bärenklau 5.42 

Hypochoeris radicata Gewöhnliches 

Ferkelkraut 

5. 

Knautia arvensis Acker-Witwenblume 5.42 

Leucanthemum ircutianum Wiesen-Margerite 5.42 

Lotus corniculatus Gewöhnlicher Hornklee 5. 

Medicago lupulina Hopfenklee 5.322 

Medicago sativa agg. Luzerne X 

Plantago lanceolata Spitz-Wegerich 5.4 

Plantago major Breit-Wegerich 3.71 

Plantago media Mittlerer Wegerich 5. 

Poa pratensis Echtes Wiesenrispengras 5.3 

Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß 5.4 

Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß X 

Rumex acetosa Wiesen-Sauerampfer 5.4 

Salvia pratensis Wiesen-Salbei 5.3 

Taraxacum officinale agg. Wiesenlöwenzahn X 

Tragopogon pratensis Gewöhnlicher 

Wiesenbocksbart 

5.421 

Trifolium pratense Rot-Klee 5.4 

Trisetum flavescens Gewöhnlicher Goldhafer 5.42 

Vicia sepium Zaun-Wicke X 

                                                             
1 Nach Ellenberg 
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Der Verband der Tal-Fettwiesen (Arrhenatherion elatioris; soz. Verh. 5.421) ist aus der Gesell-

schaft der Fettwiesen (Ordnung Arrhenatheretalia) mit fünf Charakterarten am besten vertreten. 
Hier liegt die wärmeliebende und mäßig trockene oder wechseltrockene Assoziation mit 

Wiesen-Salbei (Arrhenatheretum salvietosum; Arrhenatheretum typicum) vor, der Flügel der 

Glatthaferwiesen, der zu den Trocken- und Halbtrockenrasenvermittelt. Goldhafer und 

Flaumhafer sowie Margerite, Wiesen-Bocksbart, Acker-Witwenblume, Wiesen-Knäuelgras, 

Rotklee und Scharfer Hahnenfuß sind stete Begleiter dieser Assoziation. 

Als Extensive Mähwiesen der planaren bis submontanen Stufe ist das Arrhenatherion als 

Lebensraumtyp (LRT) 6510 in Anhang I der FFH-Richtlinie aufgeführt (heute kurz: Magere 

Flachland-Mähwiesen). Im Biotoptypen-Schlüssel erhält er die Nr. 33.43 (Magerwiese 

mittlerer Standorte). 

Als kennzeichnende Pflanzenarten, die auch auf den Wiesen im Untersuchungsgebiet vor-

kommen, sind Glatthafer, Wiesen-Salbei, Wiesen-Pippau, Wiesen-Bocksbart, Acker-Witwen-

blume, Margerite, Wiesen-Flockenblume, Scharfer Hahnenfuß und Flaumiger Wiesenhafer für 

den LRT genannt. 

Die grundsätzliche Bedeutung des LRT liegt in der Vielzahl der Kräuter, dem lückigen Aufbau 

und einer ausgeprägten Vertikalstruktur. 

Da die Wiesen in Baden-Württemberg eine besondere Artenausstattung besitzen und in ihren 

Ausprägungen besonders vielfältig sind, kommt ihnen eine europaweite, herausragende 

Bedeutung zu. 

Das Land Baden-Württemberg lässt derzeit den LRT 6510 landesweit kartieren. Für das 

Untersuchungsgebiet liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Gemeinde Wiernsheim gehört zu 

den noch nicht erfassten Gemeinden (Quelle LUBW, Daten- und Kartendienst; Stand 

November 2015). 

Der naturschutzrechtliche Eingriff in FFH-Mähwiesen außerhalb von Natura 2000-Gebieten 

bedeutet nach § 14 Abs. 1 BNatSchG: Schädigung von natürlichen Lebensräumen im Sinne des 

USchG Art 2 i.V.m. § 19 Abs. 1 BNatSchG (Biodiversitätsschaden). 

Die betroffene Fläche ist ca. 1,25 ha groß. 

Der Ausgleich in gleicher Art ist für solche Flächen schwierig. Ein Zugriff auf Flächen aus dem 

Ökokonto der Gemeinde ist in diesem Falle empfehlenswert, da hier vergleichbare 

Flächennutzungen und Biotoptypen vertreten sind. 
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5 Konfliktermittlung nach § 44 (1) BNatSchG, Bewertung des Eingriffs 

Der § 44 BNatSchG führt für Arten des Anhangs IV der FFH-RL und für europäische 
Vogelarten Verbotstatbestände auf, die durch ein Vorhaben nicht eintreten dürfen. 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind 

folgendermaßen gefasst: 

„Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören (Tötungsverbot; § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die 

Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert 

(Störungsverbot, § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG). 
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Beschädigungs-

verbot, § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.“ 

 

§ 44 Absatz 5 BNatSchG sieht für bestimmte Fälle Ausnahmen vor (Legalausnahme): 

Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 

18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten die 

Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang 

IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder 

solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt 

sind, liegt ein Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene 
unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 

Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 

wird. Soweit erforderlich können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. 

Die Legalausnahme nach § 44 (5) BNatSchG für das Zerstörungsverbot (§ 44 (1) Nr. 3 

BNatSchG) und in Verbindung mit diesem bei unvermeidbaren Beeinträchtigungen auch für 

das Tötungsverbot (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) setzt also voraus, dass die ökologische Funktion 

der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

gegeben ist. 
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Das Vorhaben kann zu Beeinträchtigungen und Störungen von Tieren und Pflanzen führen. 

Unter die Verbotstatbestände fallen bei Vorhaben nach § 44 (1) und (5) BNatSchG die FFH-
Arten des Anhang IV und die Europäischen Vogelarten. Im vorliegenden Falle wurden die 

Europäischen Vogelarten, die Reptilien (Zauneidechse) und die Fledermäuse als planungs-

relevant eingestuft.  

Es ist zwischen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen zu unterscheiden. 

Baubedingte Wirkung 

- Flächeninanspruchnahme durch Baufelder, Baustraßen, Lager- und Abstellflächen für 

Maschinen und Material; dies kann zu einem wenigstens temporären Habitatverlust führen. 

- akustische und visuelle Störungen, Emissionen durch Baustellenbetrieb, Baufahrzeuge, 

Licht im Falle von Nachtbaustellen können zu Beunruhigung oder Vertreibung von 

Individuen führen. 

- Tötung oder Verletzung insbesondere von Eiern (verschiedener Tiergruppen) und Jung-

tieren (z.B. Nestlingen) durch Maßnahmen während der Brutzeit/Laichzeit/Eiablagezeit. 

Anlagebedingte Wirkung 

- dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch bauliche Anlagen, Barrierewirkung, Fallen in 

Form von Schächten, Dolen usw. und Infrastruktur kann zu dauerhaftem Verlust von 

Individuen sowie von Fortpflanzungs-, Ruhestätten, essentiellen Nahrungshabitaten führen 

oder Wanderrouten unterbrechen. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

- akustische und visuelle Störungen durch betriebsspezifischen Lärm, Verkehr und 

Beleuchtung 

 

5.1 Konfliktanalyse - Reptilien 

Im Vorhabenbereich und in der näheren und weiteren Umgebung wurden keine Zauneidechsen 

oder andere streng geschützten Reptilien nachgewiesen. Daher ist eine Betroffenheit aus 

fachgutachterlicher Sicht nicht zu erwarten. 
 

5.2 Konfliktanalyse - Europäische Vogelarten 

Im Untersuchungsjahr wurden im Vorhabenbereich Kohlmeise und Star (Höhlenbrüter) sowie 

Buchfink (Baumbrüter) als Brutvögel beobachtet. Unmittelbar angrenzend leben weitere 

Vogelarten. Außerdem weisen die Bäume im Vorhabenbereich mindestens 7 Höhlen als 

grundsätzlich dauerhaft nutzbare Fortpflanzungsstätten auf.   

§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG Tötungsverbot: Todesfälle sind dann zu erwarten, wenn 

Baufeldfreimachung und die damit verbundenen Rodungsarbeiten in der Brutzeit beginnen. 

Dann werden Bruten aufgegeben bzw. Eier und Jungvögel im Zuge der Baufeldfreimachung 

getötet. Dies kann durch eine Bauzeitenregelung vermieden werden. Dabei werden die erforder-
lichen Arbeiten und Baumfällungen außerhalb der Brutzeit im Winterhalbjahr durchgeführt. 
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Ein erhöhtes Kollisionsrisiko mit Fahrzeugen ist durch den eher geringen und langsamen 

Verkehr im Gewerbegebiet nicht zu erwarten.  
Für den Fall, dass größere, möglicherweise spiegelnde Glasfassaden vorgesehen sind, müssen 

geeignete Maßnahmen zur Verhinderung von Vogelschlag getroffen werden. Es besteht die 

Möglichkeit der Verwendung entsprechenden Vogelschutzglases, des Anbringens von 

entsprechenden Mustern auf dem Glas oder der Verzicht auf größere Glasfassaden. 

§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG Störungsverbot: Finden die Baumaßnahmen ab Anfang Oktober statt, 

werden keine Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- oder 

Wanderungszeiten erheblich gestört. Betriebsbedingt sollte auf Nachtarbeit auf den neu 

angelegten Gewerbeflächen so weit wie möglich verzichtet werden, um Störungen durch Lärm- 

oder Lichtimmissionen für die Umgebung zu vermeiden. 

§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG Beschädigungsverbot: Im Gegensatz zu den alljährlich neu errichteten 

Nestern von freibrütenden Vogelarten wird der Fortpflanzungserfolg vieler Höhlenbrüter durch 

das jeweilige Angebot begrenzt.  

Daher müssen diese wegfallenden Höhlen im räumlichen Umfeld des Eingriffs ausgeglichen 

werden. Dies kann recht gut durch Aufhängen einer entsprechenden Anzahl von Nistkästen für 

Kohlmeisen, aber auch Blaumeise und Star an Bäumen, Schuppen oder ähnlichen Objekten 

erfolgen. Dabei ist darauf zu achten, dass dort nicht bereits eine Baumhöhle oder ein Nistkasten 

vorhanden ist. 

Die in der Nachbarschaft lebenden Arten werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Die 

im angrenzenden Siedlungsbereich lebenden Arten Amsel, Hausrotschwanz und Haussperling 

sind nicht betroffen, die übrigen Arten können ihr Revier erforderlichenfalls verlagern. Sie 

finden in der Umgebung im räumlichen Zusammenhang ausreichend freie Habitate (siehe 

Revierkarte in Abb. 2).  

 

5.3 Konfliktanalyse - Fledermäuse 

Wie in Kap. 3 erwähnt, wurden die Fledermäuse nicht systematisch erfasst, da diese mit einer 
aufwändigen Methodik verbundene Vorgehensweise bei der Arterfassung für die Fragestellung 

und die Abhandlung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht bedeutsam ist. Eine 

endoskopische Untersuchung der betroffenen und benachbarten Baumhöhlen wurde als 

ausreichend angesehen und durchgeführt. 

§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG Tötungsverbot: Das Tötungsverbot betrifft in diesem Falle Fleder-

mäuse, die tagsüber in ihrem Quartier, im Winter in ihrem Winterquartier oder als Jungtiere in 

der Wochenstube zu Tode kommen. Dies wäre hier der Fall, wenn bei einer Baumfällung in 

einer Baumhöhle befindliche Fledermäuse betroffen sind. In den betroffenen Bäumen gab es 

keine Hinweise auf Fledermäuse (endoskopische Untersuchung), dennoch ist nicht ganz 

auszuschließen, dass die Bäume zeitweise als Quartier genutzt werden. Daher sollten die Bäume 

am besten im Winter bei starkem Frost gefällt werden. Die betroffenen Bäume sind von eher 

geringem Durchmesser und wohl nicht frostsicher, sodass im Winter kaum mit der Anwesenheit 

von Fledermäusen zu rechnen ist. Zur Sicherheit sollte ein Fledermausexperte vor Ort sein. 
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Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko ist in einem Gewerbegebiet mit eher wenig und 

langsamem Verkehr aus fachgutachterlicher Sicht nicht zu erwarten. 

§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG Störungsverbot: Da sich im Vorhabenbereich und der näheren 

Umgebung keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten befinden, ist eine Störung im Sinne des § 44 

(1) Nr. 2 BNatSchG nicht zu erwarten. Eine Beeinträchtigung durch Licht im Jagdhabitat wird 

im Folgenden behandelt. 

§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG Beschädigungsverbot: Im Vorhabenbereich und dessen unmittelbarer 

Umgebung wurden keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nachgewiesen. Diese sind wohl vor 

allem in der angrenzenden Siedlung oder im Wald zu vermuten. Eine unmittelbare Zerstörung 

ist also nicht zu erwarten.  

Die Obstwiesen mit ihrer artenreichen Vegetation könnten jedoch ein bedeutsames Nahrungs-

habitat darstellen. Dessen Verlust die Fortpflanzungsstätte möglicherweise beeinträchtigen 

kann (essentielles Teilhabitat). Die Fläche des Vorhabengebietes ist jedoch sehr klein im 

Verhältnis zur verbleibenden Fläche, außerdem besteht sie zur Hälfte aus Acker, der als 

Jagdhabitat eher unbedeutend ist. 

Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass das mögliche Nahrungshabitat nicht durch 

Lichtemissionen weiter abgewertet wird. Falsche Beleuchtung vertreibt lichtempfindliche 

Fledermausarten und verringert deren Nahrungsressourcen durch Anlocken und Verbrennen 

von Insekten aus der Umgebung. Es muss darauf geachtet werden, dass die Flugkorridore und 

Jagdgebiete nicht durch Lichtemissionen beeinträchtigt werden. Schon durch ein paar helle 

Straßenlaternen und Außenstrahler kann die „Lichtverschmutzung“ so groß sein, dass die 
Flächen von lichtscheuen Fledermausarten gemieden werden.  

Daher ist bei der Beleuchtung folgendes zu beachten: 

 Minimierung von Außenbeleuchtungen (Anzahl der Lampen und Leistung).  

 Verwendung von Lampen mit möglichst geringem Einfluss auf nachtaktive Insekten 

(Natriumdampf-Niederdrucklampen).  

 Der waagrecht angebrachte Beleuchtungskörper soll so konstruiert sein, dass das Licht 
nicht in mehrere Richtungen, sondern gerichtet nach unten ausgesandt wird.  

 Verwendung insektendicht schließender Leuchtgehäuse mit einer Oberflächen-

temperatur nicht über 60 °C. 

 Pflanzung eines Gehölzgürtels am Rand der Bebauung als Leitlinie und zur 

Abschirmung gegen störende Lichtemissionen.  
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6. Fazit 

Die drei Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nrn. 1-3 i.V.m. (5) BNatSchG können für alle 
untersuchten Arten und Artengruppen umgangen werden wenn 

- die Baumaßnahmen (Vegetationsentfernung und Bodenabtrag) ab 1. Oktober beginnen und 

nicht länger als bis Ende Februar andauern 

- für die in Höhlen brütenden Vogelarten (Kohlmeise und Star, je ein Brutpaar) an geeigneten 

Bäumen oder anderen vertikalen Strukturen entsprechende Nistkästen (mit den jeweils 

passenden Einfluglöchern; 4 Stück für Kohlmeise: 32-34 mm und 3 Stück für Stare: 45-50 

mm Durchmesser) aufgehängt bekommen 

- für die in Gehölzen brütenden Vogelarten (Buchfink, ein Revier) entsprechende Gehölze 

im oder am Gewerbegebiet planmäßig vorgesehen sind. 

- die in Kap. 5.3 beschriebenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für Fleder-

mäuse im Gewerbegebiet umgesetzt werden und 

- ein Gehölzgürtel am Rande der Bebauung als Leitlinie und zur Lichtabschirmung gepflanzt 

wird. 

Darüber hinaus muss der Eingriff in die Wiese (LRT 6510) nach ÖKVO adäquat ausgeglichen 

werden.  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Vermeidungs-

maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 (1) Nrn. 1-3 i.V.m. (5) BNatSchG nicht 

erfüllt, so dass das Vorhaben aus gutachterlicher Sicht zulässig ist. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Entwicklung des Gewerbegebiets „Wammeser“ –   Spezielle artenschutzrechtl. Prüfung  

 
14 

 

 

7 Literatur 

BRAUN, M. & F. DIETERLEN (2003): Die Säugetiere Baden-Württembergs. Band 1. 
Allgemeiner Teil, Fledermäuse. 687 S.; Ulmer Verlag, Stuttgart. 

DIETZ, C. & A. KIEFER (2014): Die Fledermäuse Europas. Kosmos Naturführer. 394 Seiten; 

Kosmos Verlag, Stuttgart. 

GUIDANCE DOCUMENT (2007): Guidance document on the strict protection of animal 

species of Community interest under the Habitats Directive 92/43/EEC. Final version, February 

2007, 88 S 

GÜNTHER, R. (HRSG)(1996): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands. G. Fischer Verlag 

Jena  825 S. 

HÖLZINGER, J. (Hrsg.)(1999): Die Vögel Baden-Württembergs, Band 3.1: Singvögel 1. 

Verlag E. Ulmer, Stuttgart – 861 S. 

HÖLZINGER, J.(1997): Die Vögel Baden-Württembergs Band 3.2 - Singvögel 2. Verlag E. 

Ulmer, Stuttgart – 939 S. 

HÖLZINGER, J., BAUER, H-G., BERTHOLD, P., MAHLER, U.: Rote Liste und 

kommentiertes Verzeichnis der Brutvogelarten Baden-Württembergs. 5. Fassung, Stand 

31.12.2004. Herausgegeben von der LUBW  

HÖLZINGER, J., BOSCHERT, M.(2001): Die Vögel Baden-Württembergs Band 2.2 - Nicht-

Singvögel 2. Verlag E. Ulmer, Stuttgart – 880 S. 

HÖLZINGER, J., MAHLER, U.(2001): Die Vögel Baden-Württembergs Band 2.3 - Nicht-

Singvögel 3. Verlag E. Ulmer, Stuttgart – 547 S. 

LANA (Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz): Hinweise zu unbestimmten Rechtsbegriffen 

des Bundesnaturschutzgesetztes. 

LAUFER, H.: Praxisorientierte Umsetzung des strengen Artenschutzes am Beispiel von Zaun- 

und Mauereidechsen Stand 2014. Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg 

Band 77. Herausgegeben von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 

Baden-Württemberg (LUBW) 

LAUFER, H.,  FRITZ, K. , SOWIG, P. (HRSG)(2007): Die Amphibien und Reptilien Baden-

Württembergs. Verlag E. Ulmer Stuttgart – 807 S. 

LUBW (HRSG) (2009): Zauneidechse. Bearbeitet von Dr. Michael Waitzmann, Sandra 

Schweizer  

MEINIG, H. ET AL. (2009): Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) 

Deutschlands. - In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.) (2009): Rote Liste gefährdeter Tiere, 

Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band: Wirbeltiere. - Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 

(1) Bonn - BAD GODESBERG: 115-153. 



Entwicklung des Gewerbegebiets „Wammeser“ –   Spezielle artenschutzrechtl. Prüfung  

 
15 

 

 

SIMON, M., S. HÜTTENBÜGEL & J. SMIT-VIERGUTZ (2004): Ökologie und Schutz von 

Fledermäusen in Dörfern und Städten. – Schriftenreihe für Landschaftspflege  

SSYMANK, A., HAUKE, U., RÜCKRIEM, CH. (1998): Das Europäische 

Schutzgebietssystem NATURA 2000. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 

Heft 52. Bundesamt für Naturschutz Bonn Bad Godesberg. 

SÜDBECK, P., BAUER, H.-G., BOSCHERT, M., BOYE, P., KNIEF, W. (2007): Rote Liste 

der Brutvögel Deutschlands, 4. Fassung. Ber. Vogelschutz 44: 23-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entwicklung des Gewerbegebiets „Wammeser“ –   Spezielle artenschutzrechtl. Prüfung  

 
16 

 

 

8 Fotodokumentation 

 

Ein großer Teil –nahezu die Hälfte der Fläche- des Vorhabengebietes besteht aus Acker. Auf 

der übrigen Fläche gedeiht ein artenreiches Grünland. 

 

Auf dem Grünlandanteil stehen in einem kleinen Teilbereich im NW wenige Obstbäume. Es 

handelt sich um die Bäume im Bildvordergrund rechts vom Asphaltweg (3 Reihen). An anderer 

Stelle (nicht abgebildet) stehen weitere wenige Exemplare. Die Bäume sind verhältnismäßig 

klein, weisen aber mehrere Höhlen auf. 
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An solchen Stellen hätte man die Zauneidechse vermuten können 

 

Ein Blick in die Umgebung, die aus großflächigen Obstbaumwiesen, einzelnen kleinen 

Ackerflächen, Freizeitgrundstücken und Gehölzen besteht. Im Hintergrund ist der angrenzende 
Wald zu erkennen. 






